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Gesetz über die Anpassung von Beitrittsbeschlüssen 
und -bestimmungen zu Konkordaten und 
Vereinbarungen an die Kantonsverfassung 

Vom 18. Juni 2005 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 
gestützt auf Art. 31 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 1. März 2005, 
 
beschliesst: 

Art. 1 
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Beitritt des Kantons Graubünden zum Konkordat vom 
28. Oktober 1971 über die Gewährung gegenseitiger 
Rechtshilfe zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher 
Ansprüche (BR 220.300) 

Art.  2 
Aufgehoben 

2.  Beitritt des Kantons Graubünden zum Kondordat über 
die Vollstreckung von Zivilurteilen (BR 320.030) 

Ziff.  3 
Aufgehoben 

3.  Beitritt des Kantons Graubünden zum Konkordat vom 
27. März 1969 über die Schiedsgerichtsbarkeit (BR 
320.050) 

Art.  2 
Aufgehoben 

Anzupassende 
Erlasse 
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4.  Beitritt des Kantons Graubünden zum Konkordat über 
die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe in Zivilsachen 
(BR 320.065) 

Art.  2  
Absätze 1 und 2 aufgehoben 
3 Der Grosse Rat ist befugt, im Anhang zum Konkordat als für den Kanton 
Graubünden zuständig erklärte Behörden durch andere zu ersetzen. 

5.  Gesetz über die Strafrechtspflege (StPO; BR 350.000) 

Art.  20 Abs. 1 
Aufgehoben 

Art.  228 
Aufgehoben 

6.  Beitritt des Kantons Graubünden zum Konkordat über 
die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit 
in Strafsachen vom 5. November 1992 (BR 350.030) 

Art.  3 
Aufgehoben 

7.  Beitritt des Kantons Graubünden zur Interkantonalen 
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungs-
abschlüssen vom 18. Februar 1993 (BR 420.570) 

Ziff.  2 
Aufgehoben 
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8.  Beteiligung des Kantons Graubünden am Neu-
Technikum Buchs (BR 430.500) 

Ziff.  3 
Aufgehoben 

9.  Beitritt des Kantons Graubünden zur interkantonalen 
Vereinbarung über die polizeiliche Zusammenarbeit 
(BR 613.150) 

Art.  2 
Aufgehoben 

10.  Gesetz über das Salzregal des Kantons Graubünden 
(BR 780.100) 

Art.  1 Abs. 2  
2 Der Kanton tritt der interkantonalen Vereinbarung über den Salzverkauf 
in der Schweiz vom 22. November 1973 bei. Die Regierung wird mit dem 
Vollzug des Beitrittes betraut.  

11.  Gesetz über den Beitritt des Kantons Graubünden zum 
Konkordat über die nicht eidgenössisch konzessionier-
ten Luftseilbahnen und Skilifte (BR 873.350) 

Art.  2 
Aufgehoben 

12.  Gesetz über den Beitritt des Kantons Graubünden zum 
Konkordat für die Errichtung und den Betrieb eines 
landwirtschaftlichen Technikums (BR 910.100) 

Art.  2 
Aufgehoben 
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13.  Beitritt des Kantons Graubünden zum Konkordat be-
treffend den Ausbau und den Betrieb des Technikums 
für Obst-, Wein- und Gartenbau Wädenswil (BR 
917.270) 

Art.  2 
Aufgehoben 

Art. 2 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes. 
 

 

Referendum, In-
Kraft-Treten 


